
Länder-Information
Zielland

Neuseeland	-	Allgemeine	Informationen

Kontinent: Ozeanien

Hauptstadt: Wellington

National-	und	Amtssprache: Englisch

Währungscode: NZD

Internationale	Vorwahl: +64

Polizei: 111

Notarzt: 111

Zeitverschiebung:
UTC	+12	NZST

UTC	+13	NZDT

Stecker-	und	Adapterinformationen Typ	I

Neuseeland	-	Essen	&	Trinken
Essen

Die	Grundlage	der	neuseeländischen	Küche	ist	eine	Mischung	der	europäischen	Küche,	aber	auch	der	der	einheimischen
Maori	
Es	wird	viel	Fisch	und	viele	Meeresfrüchte	gegessen	

Landestypische	Gerichte:

Paua	→	eine	Riesenmuschel,	die	in	einem	Pfannkuchenteig	ausgebacken	wird	
Whitebait	→	kleine	Fische,	die	frittiert	serviert	werden	
Hogget	→	ein	Lammbraten,	der	im	Ofen	mit	Kartoffeln,	Gemüse	und	aromatischen	Kräutern	zubereitet	wird	
Bluff	Oysters	→	die	berühmtesten	Austern	Neuseelands	
Pavlova	→	eine	mit	Sahne	und	Früchten	gefüllte	Torte	aus	einer	Baisermasse	

Getränke

Es	gibt	ausgezeichnete	neuseeländische	Weine	und	Biere

Neuseeland	-	Fortbewegung
Infrastruktur

Es	gibt	ein	Inlandsflugnetz
Das	Straßennetz	ist	gut	ausgebaut
Innerhalb	der	Städte	gibt	es	eine	sehr	gute	Infrastruktur

Allgemeines

https://thr.sz-reisen.de/


Linksverkehr
Promillegrenze:	0,5	(unter	20	Jahre:	0,5)
Informieren	Sie	sich	im	Vorfeld	über	die	Bedeutung	von	Verkehrszeichen

Führerschein

Allgemeiner	 Hinweis:	 Ein	 Internationaler	 Führerschein	 ist	 ein	 Zusatzdokument,	 das	 Sie	 zu	 Ihrem	 nationalen	 Führerschein
erhalten	und	welches	nur	in	Verbindung	mit	diesem	gültig	ist.	Nur	in	wenigen	Ländern	ist	es	gesetzlich	vorgeschrieben,	einen
internationalen	 Führerschein	 mitzuführen.	 Unabhängig	 von	 den	 landesspezifischen	 Vorschriften	 können	 Autovermietungen
einen	internationalen	Führerschein	verlangen.	Bitte	informieren	Sie	sich	im	Vorfeld.	

Taxi

Allgemeiner	 Hinweis:	 Es	 wird	 empfohlen,	 bei	 jeder	 Taxifahrt	 das	 Taxameter	 einschalten	 zu	 lassen	 oder	 bei	 vorhandener
Ortskundigkeit	einen	Festpreis	vor	der	Fahrt	auszumachen.	

Neuseeland	-	Gepflogenheiten
Zur	Begrüßung	gibt	man	sich	die	Hand

Trinkgelder

Restaurant: 10%

Hotel: unüblich

Taxi: Runden	Sie	auf

Neuseeland	-	Hilfe	der	Botschaft	während	Auslandsaufenthalten
Was	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	tun?

Im	Falle	von	Passverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

in	 dringenden	 Angelegenheiten	 einen	 "Reiseausweis	 als	 Passersatz"	 aushändigen	 -	 das	 Papier	 ist	 für	 die	 Rückreise
ausreichend
nach	wenigen	Tagen	einen	vorläufigen	Reisepass	ausstellen

Im	Falle	von	Geldverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

Kontaktmöglichkeiten	mit	Verwandten	und	Freunden	zu	Hause	vermitteln
schnelle	Überweisungswege	aufweisen	-	z.	B.	Blitzgiro,	telegrafische	Postüberweisung,	Western	Union	Money	Transfer

Sind	 diese	 Überweisungswege	 nicht	 vorhanden,	 besteht	 die	 Möglichkeit	 einer	 Überweisung	 über	 die
Botschaft/Auslandsvertretung

in	streng	definierten	Einzelfällen	finanzielle	Hilfestellung	leisten

Im	Falle	von	Festhaltung/Verhaftung	durch	die	Behörden	des	Gastlandes	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

als	Vermittler	agieren
die	Haftbedingungen	bewerten	und	im	Notfall	eine	menschenwürdige	Behandlung	anmahnen
auf	Wunsch	die	anwaltliche	Vertretung	vermitteln	und	die	Angehörigen	benachrichtigen

Im	Falle	von	Unfall-	oder	Krankheitsfall	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

bei	 der	 Ausreise/Evakuierung	 aus	 betroffenen	 Katastrophengebieten	 unterstützen	 -	 die	 Teilnahme	 ist	 freiwillig	 und



kostenpflichtig

Was	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht	tun?

Die	Botschaft/Auslandsvertretung	kann	nicht	als	Filiale	von	Reisebüros,	Krankenkassen	oder	Banken	agieren

Im	Falle	von	Führerschein-/Fahrzeugpapierverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

Führerschein	oder	Fahrzeugpapiere	erstellen,	diese	können	nur	von	den	Behörden	im	Heimatland	ersetzt	werden

Im	Falle	von	Geldverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

privatrechtliche	 Verpflichtungen	 finanzieren	 –	 z.	 B.	 offene	 Hotelschulden,	 Bußgelder/Overstay-Gebühren,
Krankenhauskosten,	Kosten	ärztlicher	Behandlungen	etc.
bei	Geldverlust	die	Fortsetzung	des	Urlaubs	finanzieren

Im	 Falle	 von	 Festhaltung/Verhaftung	 durch	 die	 Behörden	 des	 Gastlandes	 oder	 Gerichtsverfahren	 kann/darf	 die
Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

in	den	Vorgang	oder	das	Verfahren	eingreifen
anwaltliche	Tätigkeiten	oder	die	Vertretung	vor	Gericht	wahrnehmen

Im	Todesfall	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

Überführungskosten	bei	Todesfällen	verauslagen

Nützliche	Links

Konsulargesetz

http://www.gesetze-im-internet.de/konsg/

Anlaufstelle	an	deutschen	Flughäfen

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006350/e344891d165455976fc40c53e2c668ce/serviceanlaufstellen-data.pdf

Zentrale	Servicenummern	zur	Sperrung	von	Kreditkarten,	EC-Karten	und	Handykarten

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006352/28daf9b17860153114c927d9e5a7ea86/servicebanken-data.pdf

Geldüberweisung	ins	Ausland

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006348/a20fee2c15d3d6eb0a6b72afcc132fcd/serviceueberweisung-data.pdf

Verzeichnis	deutscher	Auslandsvertretungen

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/04f2f74f302c2a112fbe3ea0953abaa9/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf

http://www.gesetze-im-internet.de/konsg/
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006350/e344891d165455976fc40c53e2c668ce/serviceanlaufstellen-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006352/28daf9b17860153114c927d9e5a7ea86/servicebanken-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006348/a20fee2c15d3d6eb0a6b72afcc132fcd/serviceueberweisung-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/04f2f74f302c2a112fbe3ea0953abaa9/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf


Telefonnummern	des	Auswärtigen	Amtes

In	vielen	Fällen	kann	es	schon	vor	Antritt	einer	Reise	sinnvoll	sein,	wichtige	Informationen	einzuholen.	Der	Bürgerservice	des
Auswärtigen	Amtes	steht	Ihnen	für	allgemeine	Auskünfte	zu	konsularischen	Anliegen,	länderbezogenen	Fragen	und	weiteren
Themen	zur	Verfügung.	Sie	erreichen	den	Bürgerservice	von	Montag	bis	Freitag	(außer	an	Feiertagen)	in	der	Zeit	von	9:00
Uhr	bis	15:00	Uhr	unter	+49	3018	1720	00.

Wichtige	Informationen	zu	der	Auslandsvertretung

Deutsche	Auslandsvertretungen/Botschaften/Konsulate	gibt	es	in	mehr	als	200	Ländern
Es	gibt	über	330	deutsche	Honorarkonsuln

diese	sind	an	vielen	Orten	zusätzlich	zu	den	diplomatischen	und	konsularischen	Vertretungen	tätig
ehrenamtlicher	Beruf
können	Deutsche	aufgrund	ihrer	Berufserfahrung	im	Gastland	helfen
sind	nicht	zwingend	deutsche	Staatsbürger
haben	eingeschränkte	konsularische	Befugnis

Sollte	 es	 am	 Zielort	 keine	 deutsche	 Auslandsvertretung	 geben,	 können	 bei	 Problemen	 jederzeit	 Auslandsvertretungen
anderer	Mitgliedsstaaten	der	EU	kontaktiert	werden

Hilfe	und	Rat	durch	die	Auslandsvertretungen

Auslandsvertretungen	stehen	Deutschen,	die	im	Ausland	in	Not	geraten,	mit	Hilfe	und	Rat	zur	Verfügung
Sie	 können	 durch	 ihre	 langjährige	 Orts-	 und	 Situationskenntnis	 Rat	 erteilen,	 damit	 die	 Hilfesuchenden	 sich	 aus	 ihrer
Notsituation	befreien	können

Die	Hilfsmöglichkeiten	richten	sich	nach	dem	internationalen	Recht	und	orientieren	sich	an	den	Gesetzen	des	Gastlandes	-
allerdings	keine	Hilfe	im	Maße,	wie	man	es	von	einer	Behörde	innerhalb	Deutschlands	erwarten	könnte
Sie	sind	kein	Ersatz	für	innerdeutsche	Behörden,	Reisebüros	oder	Banken
Erreichbarkeit	ist	auch	außerhalb	normaler	Dienstzeiten	in	Hauptreiseländern	gesichert

Neuseeland	-	Medizinische	Versorgung
Die	medizinische	Versorgung	ist	sehr	gut	

Nicht	erlaubte	Medikamente:	-

Allgemeiner	Hinweis:	

Für	die	Dauer	Ihres	Aufenthaltes	wird	empfohlen,	eine	Auslandskrankenversicherungen	abzuschließen
Klären	Sie	ggf.	vor	der	Behandlung	die	Höhe	der	zu	erwartenden	Kosten
Es	wird	empfohlen,	für	alle	verschreibungspflichtigen	Medikamente	ein	Attest	mitzuführen
Nehmen	Sie	eine	individuelle	Reiseapotheke	mit

Neuseeland	-	Rechtliche	Besonderheiten
Das	 Sammeln	 von	 Pflanzen	 und	 das	 Fangen	 von	 Tieren	 sowie	 die	 Ausfuhr	 dieser	 ohne	 Genehmigung	 ist	 verboten	 und
strafbar

Plastikverbot:	-

Hinweise	zur	Sicherheitskontrolle	bei	Einreise:	

Bei	 Ankunft	 wird	 Gepäck	 oftmals	 durchsucht	 (u.a.	 mit	 Spürhunden	 &	 durchleuchtet).	 Laptops	 und	 andere	 elektronische
Datenträger	dürfen	ebenfalls	vom	Zoll	durchsucht	werden



Transitland

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Allgemeine	Informationen

Kontinent: Asien

Hauptstadt: Abu	Dhabi

National-	und	Amtssprache: Arabisch

Währungscode: AED

Internationale	Vorwahl: +971

Polizei: 911

Notarzt: 998

Zeitverschiebung: UTC	+4

Stecker-	und	Adapterinformationen Typ	C,	Typ	D,	Typ	G

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Essen	&	Trinken
Essen

Typische	Gewürze:	Safran,	Kardamom,	Kurkuma,	Zimt,	Koriander
Typische	Lebensmittel:	Nüsse,	Pinienkerne,	Reis,	Fleisch,	Kichererbsen,	Fenchel	und	Kürbis
Während	 des	 Fastenmonats	 ist	 es	 per	 Gesetz	 verboten,	 tagsüber	 in	 der	 Öffentlichkeit	 zu	 essen,	 zu	 trinken	 oder	 zu
rauchen	

Landestypische	Gerichte

Kabsa	→	gewürzter	Reis	und	Fleisch,	oft	mit	Nüssen	oder	Rosinen
Mezze	→	sauer	eingelegtes	Gemüse
Fladenbrot,	Ziegenkäse	und	Oliven
Taboulé	→	Bulgur	Weizen	mit	Petersilie	und	Minze
Ghuzi	→	gebratenes	Lamm	auf	Reis	mit	Nüssen
Couscous
Bulgur
Datteln

Getränke

Alle	 Emirate,	 mit	 Ausnahme	 von	 Shariah,	 gestatten	 nicht-muslimischen	 Ausländern	 den	 Konsum	 von	 Alkohol	 in
bestimmten	Bereichen	
Es	 ist	 illegal,	 Alkohol	 auf	 öffentlichen	 Plätzen	 oder	 Straßen	 zu	 trinken	 oder	 für	 Staatsangehörige	 der	 Vereinigten
Arabischen	Emirate	zu	kaufen	
Tee
Kaffee
Fruchtsäfte
Ayran	→	Joghurtgetränk
Internationale	Softdrinks

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Fortbewegung
Infrastruktur

Die	allgemeine	und	touristische	Infrastruktur	ist	sehr	gut	ausgebaut
Busse	und	Taxis	stehen	zur	Verfügung

Allgemeines



Rechtsverkehr
Promillegrenze:	0,0
Die	Luft-	und	Seegrenze	zu	Katar	ist	seit	Abbruch	der	diplomatischen	Beziehungen	geschlossen
Informieren	Sie	sich	im	Vorfeld	über	die	Bedeutung	von	Verkehrszeichen

Führerschein

Allgemeiner	 Hinweis:	 Ein	 Internationaler	 Führerschein	 ist	 ein	 Zusatzdokument,	 das	 Sie	 zu	 Ihrem	 nationalen	 Führerschein
erhalten	und	welches	nur	in	Verbindung	mit	diesem	gültig	ist.	Nur	in	wenigen	Ländern	ist	es	gesetzlich	vorgeschrieben,	einen
internationalen	 Führerschein	 mitzuführen.	 Unabhängig	 von	 den	 landesspezifischen	 Vorschriften	 können	 Autovermietungen
einen	internationalen	Führerschein	verlangen.	Bitte	informieren	Sie	sich	im	Vorfeld.	

Taxi

Allgemeiner	 Hinweis:	 Es	 wird	 empfohlen,	 bei	 jeder	 Taxifahrt	 das	 Taxameter	 einschalten	 zu	 lassen	 oder	 bei	 vorhandener
Ortskundigkeit	einen	Festpreis	vor	der	Fahrt	auszumachen.	

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Gepflogenheiten
In	Abu	Dhabi	nimmt	der	Gast	das	 leere	Glas	oder	die	Tasse	und	wackelt	damit	 leicht	hin	und	her,	wenn	er	nichts	mehr
trinken	will
Auf	der	Straße	sollte	die	Kleidung	Knie	und	Schultern	bedecken

Trinkgelder

Restaurant:
Häufig	sind	Trinkgelder	 in	Höhe	von	16%
schon	 enthalten,	 ansonsten	 sind	 10-15%
üblich,	 wenn	 man	 mit	 dem	 Service
zufrieden	war

Hotel:
Keine	 Erwartungshaltung	 zu	 Trinkgeld,
wird	 aber	 häufig	 gegeben	 nach
individuellem	Empfinden

Taxi:
Keine	 Erwartungshaltung	 zu	 Trinkgeld,
wird	 aber	 häufig	 gegeben	 nach
individuellem	 Empfinden.	 Häufig
Aufrunden	oder	5-10	AED

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Hilfe	der	Botschaft	während	Auslandsaufenthalten
Was	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	tun?

Im	Falle	von	Passverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

in	 dringenden	 Angelegenheiten	 einen	 "Reiseausweis	 als	 Passersatz"	 aushändigen	 -	 das	 Papier	 ist	 für	 die	 Rückreise
ausreichend
nach	wenigen	Tagen	einen	vorläufigen	Reisepass	ausstellen

Im	Falle	von	Geldverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

Kontaktmöglichkeiten	mit	Verwandten	und	Freunden	zu	Hause	vermitteln
schnelle	Überweisungswege	aufweisen	-	z.	B.	Blitzgiro,	telegrafische	Postüberweisung,	Western	Union	Money	Transfer

Sind	 diese	 Überweisungswege	 nicht	 vorhanden,	 besteht	 die	 Möglichkeit	 einer	 Überweisung	 über	 die
Botschaft/Auslandsvertretung

in	streng	definierten	Einzelfällen	finanzielle	Hilfestellung	leisten

Im	Falle	von	Festhaltung/Verhaftung	durch	die	Behörden	des	Gastlandes	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

als	Vermittler	agieren
die	Haftbedingungen	bewerten	und	im	Notfall	eine	menschenwürdige	Behandlung	anmahnen



auf	Wunsch	die	anwaltliche	Vertretung	vermitteln	und	die	Angehörigen	benachrichtigen

Im	Falle	von	Unfall-	oder	Krankheitsfall	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung:

bei	 der	 Ausreise/Evakuierung	 aus	 betroffenen	 Katastrophengebieten	 unterstützen	 -	 die	 Teilnahme	 ist	 freiwillig	 und
kostenpflichtig

Was	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht	tun?

Die	Botschaft/Auslandsvertretung	kann	nicht	als	Filiale	von	Reisebüros,	Krankenkassen	oder	Banken	agieren

Im	Falle	von	Führerschein-/Fahrzeugpapierverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

Führerschein	oder	Fahrzeugpapiere	erstellen,	diese	können	nur	von	den	Behörden	im	Heimatland	ersetzt	werden

Im	Falle	von	Geldverlust	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

privatrechtliche	 Verpflichtungen	 finanzieren	 –	 z.	 B.	 offene	 Hotelschulden,	 Bußgelder/Overstay-Gebühren,
Krankenhauskosten,	Kosten	ärztlicher	Behandlungen	etc.
bei	Geldverlust	die	Fortsetzung	des	Urlaubs	finanzieren

Im	 Falle	 von	 Festhaltung/Verhaftung	 durch	 die	 Behörden	 des	 Gastlandes	 oder	 Gerichtsverfahren	 kann/darf	 die
Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

in	den	Vorgang	oder	das	Verfahren	eingreifen
anwaltliche	Tätigkeiten	oder	die	Vertretung	vor	Gericht	wahrnehmen

Im	Todesfall	kann/darf	die	Botschaft/Auslandsvertretung	nicht:

Überführungskosten	bei	Todesfällen	verauslagen

Nützliche	Links

Konsulargesetz

http://www.gesetze-im-internet.de/konsg/

Anlaufstelle	an	deutschen	Flughäfen

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006350/e344891d165455976fc40c53e2c668ce/serviceanlaufstellen-data.pdf

Zentrale	Servicenummern	zur	Sperrung	von	Kreditkarten,	EC-Karten	und	Handykarten

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006352/28daf9b17860153114c927d9e5a7ea86/servicebanken-data.pdf

Verzeichnis	deutscher	Auslandsvertretungen

http://www.gesetze-im-internet.de/konsg/
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006350/e344891d165455976fc40c53e2c668ce/serviceanlaufstellen-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2006352/28daf9b17860153114c927d9e5a7ea86/servicebanken-data.pdf


https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/04f2f74f302c2a112fbe3ea0953abaa9/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf

Telefonnummern	des	Auswärtigen	Amtes

In	vielen	Fällen	kann	es	schon	vor	Antritt	einer	Reise	sinnvoll	sein,	wichtige	Informationen	einzuholen.	Der	Bürgerservice	des
Auswärtigen	Amtes	steht	Ihnen	für	allgemeine	Auskünfte	zu	konsularischen	Anliegen,	länderbezogenen	Fragen	und	weiteren
Themen	zur	Verfügung.	Sie	erreichen	den	Bürgerservice	von	Montag	bis	Freitag	(außer	an	Feiertagen)	in	der	Zeit	von	9:00
Uhr	bis	15:00	Uhr	unter	+49	3018	1720	00.

Wichtige	Informationen	zu	der	Auslandsvertretung

Deutsche	Auslandsvertretungen/Botschaften/Konsulate	gibt	es	in	mehr	als	200	Ländern
Es	gibt	über	330	deutsche	Honorarkonsuln

diese	sind	an	vielen	Orten	zusätzlich	zu	den	diplomatischen	und	konsularischen	Vertretungen	tätig
ehrenamtlicher	Beruf
können	Deutsche	aufgrund	ihrer	Berufserfahrung	im	Gastland	helfen
sind	nicht	zwingend	deutsche	Staatsbürger
haben	eingeschränkte	konsularische	Befugnis

Sollte	 es	 am	 Zielort	 keine	 deutsche	 Auslandsvertretung	 geben,	 können	 bei	 Problemen	 jederzeit	 Auslandsvertretungen
anderer	Mitgliedsstaaten	der	EU	kontaktiert	werden

Hilfe	und	Rat	durch	die	Auslandsvertretungen

Auslandsvertretungen	stehen	Deutschen,	die	im	Ausland	in	Not	geraten,	mit	Hilfe	und	Rat	zur	Verfügung
Sie	 können	 durch	 ihre	 langjährige	 Orts-	 und	 Situationskenntnis	 Rat	 erteilen,	 damit	 die	 Hilfesuchenden	 sich	 aus	 ihrer
Notsituation	befreien	können

Die	Hilfsmöglichkeiten	richten	sich	nach	dem	internationalen	Recht	und	orientieren	sich	an	den	Gesetzen	des	Gastlandes	-
allerdings	keine	Hilfe	im	Maße,	wie	man	es	von	einer	Behörde	innerhalb	Deutschlands	erwarten	könnte
Sie	sind	kein	Ersatz	für	innerdeutsche	Behörden,	Reisebüros	oder	Banken
Erreichbarkeit	ist	auch	außerhalb	normaler	Dienstzeiten	in	Hauptreiseländern	gesichert

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Medizinische	Versorgung
Die	medizinische	Versorgung	ist	gut

Nicht	erlaubte	Medikamente:	

Die	Einfuhr	von	einigen	gängigen	Medikamenten	bzw.	deren	Inhaltsstoffen	ist	ohne	ärztliche	Verschreibung	verboten
Für	Medikamente,	die	Betäubungsmittel	und	psychotropische	Wirkstoffe	enthalten	oder	aus	anderen	Gründen	besonderer
Kontrollen	durch	die
VAE-Behörde	 unterliegen,	 muss	 eine	 Einfuhr-Erlaubnis	 beantragt	 werden.	 Weitere	 Infos	 finden	 Sie	 auf	 der	 folgenden
Website:	https://www.ede.gov.ae/

Allgemeiner	Hinweis:	

Für	die	Dauer	Ihres	Aufenthaltes	wird	empfohlen,	eine	Auslandskrankenversicherungen	abzuschließen
Klären	Sie	ggf.	vor	der	Behandlung	die	Höhe	der	zu	erwartenden	Kosten
Es	wird	empfohlen,	für	alle	verschreibungspflichtigen	Medikamente	ein	Attest	mitzuführen
Nehmen	Sie	eine	individuelle	Reiseapotheke	mit

Vereinigte	Arabische	Emirate	-	Rechtliche	Besonderheiten
Öffentliche	Sympathiebekundungen	gegenüber	Katar,	auch	in	den	sozialen	Medien,	sind	strafbar
Das	 Fotografieren	 von	 militärischen	 Anlagen,	 Häfen,	 Flughäfen,	 Herrscherpalästen,	 öffentlichen	 Gebäuden,
Botschaftsgebäuden,	Industrieanlagen,	Erdöl-/Erdgasanlagen	und	Brücken	ist	verboten
Die	 Verbreitung,	 Veröffentlichung	 von	 Fotos,	 Informationen	 und	 Kommentaren	 ohne	 Einverständnis	 der	 betroffenen
Personen	ist	strafbar
Der	 Konsum	 von	 Alkohol	 und	 Trunkenheit	 in	 der	 Öffentlichkeit	 sind	 verboten.	 Im	 Emirat	 Shariah	 herrscht	 ein	 totales
Alkoholverbot
Das	Strafrecht	bezieht	sich	auf	islamische	Moralvorstellungen.	Demnach	sind	außerehelicher	Geschlechtsverkehr	und	der
Austausch	von	Zärtlichkeiten	in	der	Öffentlichkeit	strafbar
Äußerungen	zu	Religionsfragen,	die	als	Beleidigung	gelten,	werden	strafrechtlich	verfolgt

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/04f2f74f302c2a112fbe3ea0953abaa9/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf
https://www.ede.gov.ae/


Plastikverbot:	-

Hinweise	zur	Sicherheitskontrolle	bei	Einreise:	-


